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Grundlagen 

Der vorliegende Rahmenlehrplan bildet zusammen mit dem Bundesgesetz über die Berufs-
bildung (Berufsbildungsgesetz, BBG) vom 13. Dezember 2002 und der Verordnung über die 
Berufsbildung (Berufsbildungsverordnung, BBV) vom 19. November 2003 sowie der Verord-
nung über Mindestvorschriften für die Anerkennung von Bildungsgängen und Nachdiplom-
studien der höheren Fachschulen (MiVo-HF) des Eidgenössischen Departements für 
Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) vom 11. September 2017 die rechtliche Grundlage 
für die Anerkennung des Bildungsgangs «Medienmanagement». 

Der Rahmenlehrplan wurde von der relevanten Organisation der Arbeitswelt in Zusammen-
arbeit mit den Bildungsanbietern, vertreten durch die Konferenz der höheren Fachschulen 
Technik, entwickelt. 

Innerhalb von sieben Jahren nach Genehmigung des Rahmenlehrplans muss die Erneuerung 
der Genehmigung beim SBFI beantragt werden; andernfalls verliert der Rahmenlehrplan 
seine Genehmigung (Art. 9 MiVo-HF). Die Trägerschaft überprüft den Rahmenlehrplan in die-
sen Zusammenhang bezüglich Aktualität und unterzieht ihn wenn nötig einer Teil- oder To-
talrevision. Die Trägerschaft ist verantwortlich, dass wirtschaftliche, technologische und 
didaktische Entwicklungen berücksichtigt werden. 
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1 Trägerschaft des Rahmenlehrplans 

1.1 Zusammensetzung 

Die Trägerschaft setzt sich zusammen aus:  

Organisation der Arbeitswelt: Viscom  

Vertreter der Bildungsanbieter: Konferenz der höheren Fachschulen Technik KHF-T 

Die Trägerschaft ist für die Erstellung des Rahmenlehrplans und die periodische Überprüfung 
gemäss Verordnung des WBF über Mindestvorschriften für die Anerkennung von Bildungs-
gängen und Nachdiplomstudien der höheren Fachschulen (MiVo-HF) verantwortlich. 

 

1.2 Anschriften 

Viscom  

Weihermattstrasse 94  

5000 Aarau 

https://www.viscom.ch/ 

 

Konferenz der höheren Fachschulen Technik KHF-T 

c/o ABB Technikerschule  

Wiesenstrasse 26 

5400 Baden 

https://khf-t.ch/ 
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2 Titel 

Bildungsanbieter mit einem anerkannten Bildungsgang «Medienmanagement HF» sind 
berechtigt, folgenden eidgenössisch geschützten Titel zu verleihen: 

Deutsch Französisch Italienisch  

dipl. Managerin Medien HF  Manager diplômée ES en mé-
dias 

Media manager dipl. SSS  
 

dipl. Manager Medien HF Manager diplômé ES en mé-
dias 

Media manager dipl. SSS 

 

Englische Übersetzung 

Die jeweilige englische Übersetzung wird in den Diplomzusätzen aufgeführt. Es handelt sich 
aber um keinen geschützten Titel. Sie lautet: 

Media Manager, Advanced Federal Diploma of Higher Education 
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3 Positionierung 

Der HF-Bildungsgang «Medienmanagement» schliesst als Tertiärausbildung an die Sekundar-
stufe II an.  

Eidgenössisch anerkannte Bildungsgänge an höheren Fachschulen gehören zusammen mit 
den eidgenössischen Prüfungen zum Bereich der höheren Berufsbildung und bilden zusam-
men mit den Hochschulen die Tertiärstufe des schweizerischen Bildungssystems. 

Die Ausbildung weist einen hohen Arbeitsmarktbezug auf und vermittelt Kompetenzen, die 
Absolvierende befähigen, in ihrem Bereich selbständig Fach- und Führungsverantwortung zu 
übernehmen. Im Gegensatz zu den eidgenössischen Prüfungen sind die Bildungsgänge HF 
breiter und generalistischer ausgerichtet. Der Bildungsgang HF richtet sich im Wesentlichen 
an Absolventinnen und Absolventen der Sekundarstufe II mit einem entsprechenden Eidge-
nössischen Fähigkeitszeugnis. Die Zulassungsbedingungen sind in diesem Rahmenlehrplan 
explizit im Kapitel 7 formuliert. 
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4 Berufsprofil und Handlungskompetenzen 

4.1 Berufsprofil «Medienmanagement» 

Arbeitsgebiet und Kontext 

Dipl. Managerinnen Medien HF/dipl. Manager Medien HF arbeiten in den unterschiedlichs-
ten Betrieben im Bereich der Printmedien, der elektronischen und interaktiven Medien, 
dem Verlagswesen, im Marketing und in der Kommunikation oder sind firmenintern für 
Medienprojekte zuständig.  

Die branchentypischen Unternehmen sind mehrheitlich national, teils regional ausgerichtet, 
durch Konzentrationsprozesse finden sich zunehmend auch Unternehmen globaler Ausrich-
tung. Überwiegend handelt es sich dabei um klein- und mittelgrosse Betriebe. Typischer-
weise findet sich jedoch auch ein grosser Anteil in selbständigen Einzel- oder 
Mikrounternehmen in der Medien- und Kommunikationswirtschaft. 

Als Generalistinnen und Generalisten arbeiten dipl. Managerinnen Medien HF/dipl. Manager 
Medien HF in Führungsfunktionen und leiten komplexe Medienprojekte. Sie sind verantwort-
lich für den Prozess der Medienproduktion und übernehmen Aufgaben im Bereich der Kon-
zeption, der Gestaltung, der Produktion, der Koordination, der Logistik, des Verkaufs, der 
Distribution und der Kommunikation. Sie tragen die Verantwortung für die Übersetzung von 
Fachtermini in allgemein verständliche Begriffe. Oft sind sie auch als Berater/innen oder in-
nerhalb der Geschäftsleitung tätig. 

Gegenüber Anspruchsgruppen wie z.B. Kundinnen und Medienfachleuten, Designern, Spre-
cherinnen, Textern, Produzenten von audiovisuellen Medien, Grafikerinnen, Didaktik-Exper-
ten usw. treten dipl. Managerinnen Medien HF/dipl. Manager Medien HF als selbstbewusste 
und sozialkompetente Fachpersonen auf und fördern die Zusammenarbeit. 

 

Berufsausübung 

Dipl. Managerinnen Medien HF/dipl. Manager Medien HF befassen sich mit komplexen Pro-
jekten betrieblicher Prozesse im Bereich der Medien. Herausforderungen durch neue Tech-
nologien, eine zunehmende Vernetzung der Fachbereiche und der dynamische Markt sind 
dabei charakteristisch. 

Dipl. Managerinnen Medien HF/dipl. Manager Medien HF zeichnen sich dadurch aus, dass 
sie Zusammenhänge interner und externer Medienprozesse erkennen und die Abläufe da-
rauf aufbauen innerhalb des Unternehmens optimieren und weiterentwickeln. Hierzu setzen 
sie die Mittel der Informatik, Technik und Kommunikation gezielt ein. Im Spannungsfeld von 
Zeit und Innovation interagieren sie unternehmerisch und kommunikativ geschickt. Sie ent-
wickeln Lösungen für die Wünsche sämtlicher Anspruchsgruppen und schöpfen technische 
und rechtliche Möglichkeiten ethisch bewusst aus. 

Sie verfügen über eine vernetzte unternehmerische Denkhaltung, planen, steuern und über-
prüfen Prozesse und Projekte und tragen durch Digitalisierung zur Steigerung der Effizienz 
und zu Kostenoptimierungen oder Produktinnovationen bei. Dabei vernetzen sich dipl. Ma-
nagerinnen Medien HF/dipl. Manager Medien HF über ihr Tätigkeitsfeld hinaus. 
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Als Führungskräfte tragen dipl. Managerinnen Medien HF/dipl. Manager Medien HF wirt-
schaftliche Verantwortung für die Geschäftsprozesse. Neben der technischen Expertise und 
operativen Verantwortung in der Produktion und im Projekt- und Qualitätsmanagement 
nehmen dipl. Managerinnen Medien HF/dipl. Manager Medien HF oft eine Führungsfunk-
tion ein. Dabei gehören sie üblicherweise dem mittleren bis oberen Kader an. Die Vorge-
setztenstellung erfordert von ihnen Entscheidungs- und Führungskompetenz sowie 
ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten.  

Dipl. Managerinnen Medien HF/dipl. Manager Medien HF verfügen über ein hohes Mass an 
Flexibilität, um auf Veränderungen von Qualitäts- und Industriestandards, Produktionstech-
nologien und Kundenanforderungen innerhalb der Medien- und Kommunikationswirtschaft 
zu reagieren. Dies erfordert von ihnen eine hohe Bereitschaft, Neues zu lernen und sich stetig 
weiterzubilden.  

 

Beitrag an Gesellschaft, Wirtschaft, Natur und Kultur 

Dipl. Managerinnen Medien HF/dipl. Manager Medien HF sind sensibilisiert gegenüber Um-
weltfragen und Kultur. Sie streben die Minimierung des Ressourcenverbrauchs und der Emis-
sionen sowie der Abfallmengen an. Sie treffen Massnahmen zum Schutz von Mitarbeitenden, 
Bevölkerung und Umwelt. Sie verstehen die kulturelle gesellschaftliche Bedeutung der Me-
dienproduktion und sind sich ihrer diesbezüglichen Verantwortung bewusst. 
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4.2 Übersicht der Handlungskompetenzen 

4.2.1 Allgemeine Handlungskompetenzen 

A1 Unternehmensprozesse 
gestalten  

A1.1 
Geschäftsprozesse des Unterneh-
mens verantwortungsvoll ausfüh-
ren 

A1.2 
Prozesse überprüfen und zu Han-
den der Entscheidungsträger Vor-
schläge zur Optimierung 
unterbreiten 

A1.3 
Fachliche Kenntnisse kombiniert 
mit betriebswirtschaftlichem Wis-
sen einsetzen und damit einen 
ökonomisch, technisch, sozial, 
ökologisch und ethisch erfolgrei-
chen Geschäftsgang erwirken 

A1.4 
Unternehmensspezifische Transfor-
mationsprozesse mitgestalten, mit-
tragen und umsetzen 

A1.5 
Rechtliche Grundlagen, Regelun-
gen und Normen, die für die Ar-
beitsumgebung und Produkte 
relevant sind, beachten und um-
setzen 

A1.6 
Qualitätsentwicklung und -siche-
rung im eigenen Wirkungsbereich 
mitgestalten und umsetzen 

  

A2 Methoden zur Problemlö-
sung und Innovationsent-
wicklung zielführend 
einsetzen 

A2.1 
Innovationsprozesse methodisch 
gestalten 

A2.2 
Problemstellungen unter Berück-
sichtigung von vernetztem Den-
ken erkennen, analysieren und 
lösen 

A2.3 
Ursachen eines Problems im Tä-
tigkeitsbereich vor dem Hinter-
grund der Medientechnik 
identifizieren, analysieren und Lö-
sungen entwickeln 

A2.4 
Lösungen für komplexe Problem-
stellungen entwickeln 

A2.5 
Geeignete Methoden der Ent-
scheidungsfindung aufgrund der 
Kriterien- und Argumentations-
analyse anwenden 

A2.6 
Ganzheitliche Lösungsansätze un-
ter Berücksichtigung von ökono-
mischen, technischen, 
ökologischen und ethischen As-
pekten entwickeln 

A2.7 
Aktuelle technologiebasierte Ent-
wicklungswerkzeuge einsetzen 

A2.8 
Informationsquellen und Wissens-
netzwerke kritisch hinterfragen 
und nutzen 
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A3 Kommunikation situati-
onsangepasst und wir-
kungsvoll gestalten 

A3.1 
Mündlich wie schriftlich sachlo-
gisch, transparent und klar ge-
genüber Kundinnen und Kunden 
kommunizieren 

A3.2 
Das Interesse von Kundinnen und 
Kunden gewinnen und glaubwür-
dig sowie überzeugend kommuni-
zieren 

A3.3 
Quantität und Qualität der Infor-
mationen adressatengerecht se-
lektieren und den entsprechen-
den Informationskanal wählen 

A3.4 
Arbeitsergebnisse mit geeigneten 
medialen und rhetorischen Ele-
menten zielgruppenadäquat prä-
sentieren 

A3.5 
Informations- und Kommunikati-
onstechnologien (ICT) evaluieren, 
professionell einsetzen und etab-
lieren 

A3.6 
Die branchenspezifischen Fach-
termini des Engineerings verwen-
den und diese bei Bedarf für die 
Kundinnen und Kunden sowie 
Medienfachleute in eine ver-
ständliche Sprache übersetzen 

A3.7 
Schrifterzeugnisse professionell 
und in einer für die Medienfach-
leute verständlichen Weise auf-
bereiten oder verfassen 

A3.8 
Im Arbeitsalltag mündlich wie 
schriftlich in einer zweiten Landes-
sprache oder Englisch auf Niveau 
B1 kommunizieren 

A4 Die persönliche Entwick-
lung reflektieren und vo-
rantreiben 

A4.1 
Die eigenen fachlichen und me-
thodischen Kompetenzen bezüg-
lich der beruflichen 
Anforderungen regelmässig be-
werten und daraus den Lernbe-
darf ermitteln 

A4.2 
Sich mit geeigneten Methoden 
laufend weiterbilden und neues 
Wissen erschliessen 

A4.3 
Neue Technologien kritisch refle-
xiv beurteilen, adaptieren und in-
tegrieren 

A4.4 
Die eigenen digitalen Kompetenzen 
kontinuierlich weiterentwickeln 

A4.5 
Selbstkompetenzen reflektieren 
und kontinuierlich weiterentwi-
ckeln 
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4.2.2 Berufsspezifische Handlungskompetenzen für den Bildungsgang «Medienmanagement» 

B5 Medienproduktionspro-
zesse entwickeln und reali-
sieren 

B5.1 
Ziele und Prozesse analysieren 
und formulieren 

B5.2 
Die wesentlichen Parameter für 
die Beurteilung des Prozesses 
und dessen Optimierung im Be-
reich der Medienproduktion be-
stimmen 

B5.3 
Anhand der betriebswirtschaftli-
chen und qualitätsbezogenen 
Faktoren die Medienproduktion 
analysieren, interpretieren und 
gestalten 

B5.4 
Die Prozesse der Medienproduk-
tion im Rahmen des Tätigkeitsbe-
reichs kontinuierlich optimieren 
und bei kritischen Ereignissen ge-
eignete Massnahmen einleiten 

B5.5 
Prozesse unter Berücksichtigung 
der internen Einflussfaktoren wie 
Organisationsstruktur, Strategie- 
und Unternehmenskultur zielge-
richtet entwickeln und gestalten 

B5.6 
Prozesse unter Berücksichtigung 
aller externen Einflussfaktoren 
zielgerichtet entwickeln 

B5.7 
Prozesse anspruchsgruppenge-
recht dokumentieren und kom-
munizieren 

B5.8 
Prozesse initiieren, implementie-
ren, überprüfen und optimieren 

B5.9 
Prozesse in der Organisation ver-
ankern 

   

B6 Marketingstrategische Ent-
scheidungen treffen 

B6.1 
Markt analysieren und für ein 
KMU ein Marketingkonzept ent-
wickeln 

B6.2 
Eine detaillierte Marketingsitua-
tions-Analyse durchführen, stra-
tegische Entscheidungen 
herleiten und treffen 

B6.3 
Marketingziele und -massnahmen 
herleiten, budgetieren sowie 
praktikable Controlling-Instru-
mente bestimmen und umsetzen. 

 

B7 Medienprodukte entwi-
ckeln 

B7.1 
Bedürfnisse und Veränderungen 
erkennen und unter Verwendung 
geeigneter Mittel Medienpro-
dukte und Dienstleistungen ent-
wickeln 

B7.2 
Geeignete Technologien für die 
Medienproduktion evaluieren 

B7.3 
Bedürfnisbasiert für die Entwick-
lung, Planung, Steuerung und 
Produktionskontrolle die entspre-
chenden Technologien verwen-
den 

B7.4 
Neue Medienprodukte in Zusam-
menarbeit mit Partnern entwi-
ckeln 

  



Rahmenlehrplan «Medienmanagement» 
 

Seite 13 von 33 
 

B8 Projekte planen und leiten B8.1 
Projekte und Projektportfolios 
der Medienproduktion eigenstän-
dig bis zur Ausführungsreife initi-
ieren, planen und 
implementieren 

B8.2 
Projekte ziel- und ergebnisorien-
tiert leiten 

B8.3 
Sich gegenseitig beeinflussende 
Faktoren berücksichtigen und 
mögliche Veränderungen in der 
gesamten Wertschöpfungskette 
der Medienproduktion antizipie-
ren und entsprechende Massnah-
men einleiten 

B8.4 
Die Erfolgsfaktoren berücksichti-
gen und Abweichungen eines 
Medienprojektes gegenüber der 
Planung kontinuierlich in Bezug 
auf Zusammenarbeit im Team, 
Planung der Ressourcen, Umwelt-
belastung, Kostenkontrolle usw. 
überprüfen 

B8.5 
Eine Risiko- und Anspruchsgrup-
penanalyse durchführen und die 
Ergebnisse in der Planung berück-
sichtigen 

B8.6 
Grundlagen für Projektentscheide 
erarbeiten 

B8.7 
Innerhalb des Projektes eine 
durchgängige und transparente 
Kommunikation mit den Stake-
holdern sicherstellen 

B8.8 
Projektmethoden auf die Organi-
sationskultur abstimmen 

B8.9 
Sich je nach Aufgabenbereich ini-
tiativ und kreativ an Projekten 
beteiligen 

B8.10 
In interdisziplinären Projekten 
teamorientiert mitarbeiten 

B8.11 
Projekterfolg analysieren und do-
kumentieren 

 

B9 Führungsverantwortung 
übernehmen 

B9.1 
Arbeitspsychologische Grund-
sätze im Umgang mit Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern berück-
sichtigen sowie sozial und 
verantwortungsvoll handeln 

B9.2 
Zusammenarbeit im Team rollen-
gerecht reflektieren und Regeln 
vereinbaren 

B9.3 
Die eigene Rolle als Mitarbei-
tende oder als Führungsperson in 
der Organisationsform reflektie-
ren, wahrnehmen und ausgestal-
ten 

B9.4 
Interpersonelle Konflikte und 
schwierige individuelle Situatio-
nen erkennen, ansprechen und 
konstruktiv an Lösungen mitar-
beiten 

B9.5 
Die Kommunikation und Zusam-
menarbeit unter Berücksichti-
gung relevanter Genderfragen, 
der Diversität und interkulturel-
len Gegebenheiten gestalten 

B9.6 
Die Motivation im Team fördern 
und dieses zu Höchstleistungen 
befähigen 

B9.7 
Die eigene Führungspraxis reflek-
tieren und weiterentwickeln 

B9.8 
Das eigene Handeln gegenüber 
Dritten an Respekt und Toleranz 
ausrichten 
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  B9.9 
Arbeitssicherheit, Umweltschutz 
und Gesundheitsschutz der Mit-
arbeitenden im eigenen Wir-
kungsbereich als Vorgesetzte/ 
Vorgesetzter verantworten und 
gestalten 

B9.10 
Datensicherheit und IT-Security in 
seiner Bedeutung wahrnehmen 
und im eigenen Wirkungsbereich 
als Vorgesetzte/Vorgesetzter um-
setzen 

  

B10 Bei der Medienproduktion 
nachhaltig handeln 

B10.1 
Medienproduktionsprozesse be-
züglich Energieeffizienz und Um-
weltverträglichkeit evaluieren 

B10.2 
CO2-neutrale Energieträger bei 
der Medienproduktion evaluieren 
und einsetzen 

B10.3 
Eine mögliche Wiederverwertung 
von Materialien bereits bei der 
Entwicklung berücksichtigen 

B10.4 
Einsatz von Material und natürli-
chen Ressourcen überwachen 
und Massnahmen zum Ersatz und 
zur Minimierung des Einsatzes 
von umweltschädigenden Materi-
alien sowie zur Schliessung von 
Materialkreisläufen ergreifen 

B10.5 
Einsatz von Energie in ihren Tätig-
keiten reduzieren und die Nut-
zung fossiler Energieträger 
vermeiden 

B10.6 
Tätigkeiten an den Kriterien öko-
nomischer, technischer, sozialer, 
ökologischer und ethischer Richt-
linien ausrichten und damit nach-
haltig wirken 
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5 Anforderungsniveau 

Das Anforderungsniveau einer Kompetenz ist durch die Komplexität der zu lösenden Prob-
lemstellung, die Veränderlichkeit und Unvorhersehbarkeit des Arbeitskontextes und die Ver-
antwortlichkeit im Bereich der Zusammenarbeit und Führung definiert. HF-Absolvierende 
sind generell in der Lage Problemstellungen und Herausforderungen zu analysieren, diese 
adäquat zu bewerten und mit angemessenen Problemlösestrategien zu lösen. Die Hand-
lungskompetenzen werden in vier Anforderungsniveaus eingestuft. 

 

Kompetenzniveau 1: Novizenkompetenz 

Erfüllen selbständig fachliche Anforderungen; mehrheitlich wiederkehrende Aufgaben in ei-
nem überschaubaren und stabil strukturierten Tätigkeitsgebiet; Arbeit im Team und unter 
Anleitung 

 

Kompetenzniveau 2: fortgeschrittene Kompetenz 

Erkennen und analysieren umfassende fachliche Aufgabenstellungen in einem komplexen 
Arbeitskontext und sich veränderndem Arbeitsbereich; führen teils kleinere Teams; erledi-
gen die Arbeiten selbständig unter Verantwortung einer Drittperson 

 

Kompetenzniveau 3: Kompetenz professionellen Handelns 

Bearbeiten neue komplexe Aufgaben und Problemstellungen in einem nicht vorhersehbaren 
oder seltenen Arbeitskontext; übernehmen die operative Verantwortung und planen, han-
deln und evaluieren autonom. 

 

Kompetenzniveau 4: Kompetenzexpertise 

Antizipieren mögliche Szenarien und entwickeln innovative Lösungen in einem komplexen 
Tätigkeitsfeld; sehen Veränderungen in der Zukunft voraus und handeln proaktiv; überneh-
men gesamtheitliche Verantwortung und treiben eine Verbesserung und Optimierung des 
Betriebs voran. 
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5.1 Anforderungsniveau der allgemeinen Handlungskompetenzen 

5.1.1 A1: Unternehmensprozesse gestalten 

Dipl. Managerinnen Medien HF/dipl. Manager Medien HF arbeiten aufgrund definierter Stra-
tegien und Zielsetzungen der Geschäftsleitung. Oft sind sie beauftragt, die Prozesse mitzuge-
stalten oder verantworten deren Einhaltung. 

Durch ihre Fach- und Führungsverantwortung im unteren und mittleren Kader sind sie direkt 
am Geschäftserfolg beteiligt. 

Handlungskompetenzen 

Nr.  Handlungskompetenz Niveau 

A1.1 Geschäftsprozesse des Unternehmens verantwortungsvoll ausführen 3 

A1.2 Prozesse überprüfen und zu Handen der Entscheidungsträger Vor-
schläge zur Optimierung unterbreiten 

3 

A1.3 Fachliche Kenntnisse kombiniert mit betriebswirtschaftlichem Wis-
sen einsetzen und damit einen ökonomisch, technisch, sozial, ökolo-
gisch und ethisch erfolgreichen Geschäftsgang erwirken 

3 

A1.4 Unternehmensspezifische Transformationsprozesse mitgestalten, 
mittragen und umsetzen  

3 

A1.5 Rechtliche Grundlagen, Regelungen und Normen, die für die Ar-
beitsumgebung und Produkte relevant sind, beachten und umsetzen 

2 

A1.6 Qualitätsentwicklung und -sicherung im eigenen Wirkungsbereich 
mitgestalten und umsetzen 

3 

5.1.2 A2: Methoden zur Problemlösung und Innovationsentwicklung zielführend einsetzen 

Dipl. Managerinnen Medien HF/dipl. Manager Medien HF arbeiten in unterschiedlich zusam-
mengesetzten interdisziplinären Teams in Bereichen der Entwicklung, Problemlösung und In-
novation. 

Häufig werden sie mit unerwarteten Problemen konfrontiert und suchen in ihrem Tätigkeits-
bereich systematisch und kreativ nach Ursachen und Lösungen.  

Mit geeigneten Problemlösungs-, Kreativitäts- und Innovationsmethoden leisten sie einen 
wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung des Unternehmens und dessen Produkten resp. 
Dienstleistungen. 

Ein systematisches, theorie- sowie praxisbezogenes ganzheitliches Vorgehen zeichnet das 
Handeln von Dipl. Managerinnen Medien HF/dipl. Manager Medien HF aus. 
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Handlungskompetenzen 

Nr.  Handlungskompetenz Niveau 

A2.1 Innovationsprozesse methodisch gestalten 3 

A2.2 Problemstellungen unter Berücksichtigung von vernetztem Denken 
erkennen, analysieren und lösen  

3 

A2.3 Ursachen eines Problems im Tätigkeitsbereich vor dem Hintergrund 
der Medientechnik identifizieren, analysieren und Lösungen entwi-
ckeln 

3 

A2.4 Lösungen für komplexe Problemstellungen entwickeln 4 

A2.5 Geeignete Methoden der Entscheidungsfindung aufgrund der Krite-
rien- und Argumentationsanalyse anwenden 

3 

A2.6 Ganzheitliche Lösungsansätze unter Berücksichtigung von ökonomi-
schen, technischen, ökologischen und ethischen Aspekten entwi-
ckeln 

4 

A2.7 Aktuelle technologiebasierte Entwicklungswerkzeuge einsetzen 2 

A2.8 Informationsquellen und Wissensnetzwerke kritisch hinterfragen und 
nutzen 

3 

5.1.3 A3: Kommunikation situationsangepasst und wirkungsvoll gestalten 

Dipl. Managerinnen Medien HF/dipl. Manager Medien HF präsentieren Sachverhalte, Prob-
lemstellungen, Ideen und Ergebnisse gegenüber Vorgesetzten, Mitarbeitenden, Kunden und 
weiteren Anspruchsgruppen. Dabei setzen sie geeignete Techniken und Methoden ein und 
pflegen eine adressatengerechte Sprache. Sie sind versiert im Gebrauch der Fachtermini und 
übersetzen diese in die Sprache von Sachmitarbeitenden. Damit handeln sie als wertvolles 
Bindeglied zwischen Theorie und Praxis. Entscheidend ist, die Aufmerksamkeit und das Inte-
resse der Zuhörenden mit verständlichen Aussagen zu gewinnen und als Vortragende glaub-
würdig und überzeugend zu wirken.  

In der Berichterstattung sind sie immer wieder gefordert, qualifizierte Rückmeldungen oder 
präzise Anweisungen an Dritte zu geben. 

Handlungskompetenzen 

Nr.  Handlungskompetenz Niveau 

A3.1 Mündlich wie schriftlich sachlogisch, transparent und klar gegenüber 
Kundinnen und Kunden kommunizieren 

3 

A3.2 Das Interesse von Kundinnen und Kunden gewinnen und glaubwür-
dig sowie überzeugend kommunizieren 

3 

A3.3 Quantität und Qualität der Informationen adressatengerecht selek-
tieren und den entsprechenden Informationskanal wählen 

3 

A3.4 Arbeitsergebnisse mit geeigneten medialen und rhetorischen Ele-
menten zielgruppenadäquat präsentieren  

3 

A3.5 Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) evaluieren, 
professionell einsetzen und etablieren 

3 
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A3.6 Die branchenspezifischen Fachtermini des Engineerings verwenden 
und diese bei Bedarf für die Kundinnen und Kunden sowie Medien-
fachleute in eine verständliche Sprache übersetzen 

2 

A3.7 Schrifterzeugnisse professionell und in einer für die Adressaten ver-
ständlichen Weise aufbereiten oder verfassen 

2 

A3.8 Im Arbeitsalltag mündlich wie schriftlich in einer zweiten Landesspra-
che oder Englisch auf Niveau B1 kommunizieren 

B1 

5.1.4 A4: Die persönliche Entwicklung reflektieren und vorantreiben 

Dipl. Managerinnen Medien HF/dipl. Manager Medien HF arbeiten in einem Umfeld, das 
durch ständig neue Technologien und Marktanforderungen geprägt ist. Diese Dynamik ver-
langt eine grosse Offenheit gegenüber Veränderungen und die Bereitschaft zur kontinuierli-
chen informellen, formalen und non-formalen Weiterbildung. 

Handlungskompetenzen 

Nr.  Handlungskompetenz Niveau 

A4.1 Die eigenen fachlichen und methodischen Kompetenzen bezüglich 
der beruflichen Anforderungen regelmässig bewerten und daraus 
den Lernbedarf ermitteln 

3 

A4.2 Sich mit geeigneten Methoden laufend weiterbilden und neues Wis-
sen erschliessen 

3 

A4.3 Neue Technologien kritisch reflexiv beurteilen, adaptieren und integ-
rieren 

3 

A4.4 Die eigenen digitalen Kompetenzen kontinuierlich weiterentwickeln 3 

A4.5 Selbstkompetenzen reflektieren und kontinuierlich weiterentwickeln 3 
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5.2 Anforderungsniveau der berufsspezifischen Handlungskompetenzen 

5.2.1 B5: Medienproduktionsprozesse entwickeln und realisieren 

Dipl. Managerinnen Medien HF/dipl. Manager Medien HF entwickeln und optimieren die 
Prozesse der Medienproduktion. Dabei analysieren sie die Prozesse und berücksichtigen Ein-
flussfaktoren mit geeigneten Arbeitsmethoden. Dipl. Managerinnen Medien HF/dipl. Mana-
ger Medien HF überprüfen und evaluieren bezogen auf ihren Tätigkeitsbereich die Prozesse 
der Medienproduktion. Sie schlagen geeignete Veränderungen vor oder treffen Massnah-
men, um Prozesse zu verbessern. Im Hinblick auf eine Optimierung überprüfen sie die beein-
flussenden Faktoren wie Qualität, Zeit, Kosten, Ressourcen, Technologien, Ökologie und 
Marktumfeld. 

Handlungskompetenzen 

Nr.  Handlungskompetenz Niveau 

B5.1 Ziele und Prozesse analysieren und formulieren 3 

B5.2 Die wesentlichen Parameter für die Beurteilung des Prozesses und 
dessen Optimierung im Bereich der Medienproduktion bestimmen 

3 

B5.3 Anhand der betriebswirtschaftlichen und qualitätsbezogenen Fakto-
ren die Medienproduktion analysieren, interpretieren und gestalten 

3 

B5.4 Die Prozesse der Medienproduktion im Rahmen des Tätigkeitsbe-
reichs kontinuierlich optimieren und bei kritischen Ereignissen geeig-
nete Massnahmen einleiten 

3 

B5.5 Prozesse unter Berücksichtigung der internen Einflussfaktoren wie 
Organisationsstruktur, Strategie- und Unternehmenskultur zielge-
richtet entwickeln und gestalten 

3 

B5.6 Prozesse unter Berücksichtigung aller externen Einflussfaktoren ziel-
gerichtet entwickeln 

4 

B5.7 Prozesse anspruchsgruppengerecht dokumentieren und kommuni-
zieren 

3 

B5.8 Prozesse initiieren, implementieren, überprüfen und optimieren 3 

B5.9 Prozesse in der Organisation verankern 2 

5.2.2 B6: Marketingstrategische Entscheidungen treffen 

Dipl. Managerinnen Medien HF/dipl. Manager Medien HF entwickeln Marketingkonzepte für 
den eigenen Betrieb bzw. als Beraterinnen und Berater für externe Kunden. Sie übernehmen 
die Verantwortung für die Planung, Budgetierung, Umsetzung wie auch das Controlling von 
Marketingzielen und -massnahmen. 
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Handlungskompetenzen 

Nr.  Handlungskompetenz Niveau 

B6.1 Markt analysieren und für ein KMU ein Marketingkonzept entwickeln 4 

B6.2 Eine detaillierte Marketingsituations-Analyse durchführen, strategi-
sche Entscheidungen herleiten und treffen 

4 

B6.3 Marketingziele und -massnahmen herleiten, budgetieren sowie prak-
tikable Controlling-Instrumente bestimmen und umsetzen. 

3 

5.2.3 B7: Medienprodukte entwickeln 

Dipl. Managerinnen Medien HF/dipl. Manager Medien HF erkennen Bedürfnisse und Verän-
derungen im Marktumfeld und entwickeln unter Verwendung geeigneter Mittel Medienpro-
dukte und Dienstleistungen. Im Rahmen ihrer Tätigkeit setzen sie passende Technologien zur 
Herstellung von Medienprodukten ein. Sie beteiligen sich an der Planung und an der Integra-
tion neuer Technologien.  

Handlungskompetenzen 

Nr.  Handlungskompetenz Niveau 

B7.1 Bedürfnisse und Veränderungen erkennen und unter Verwendung 
geeigneter Mittel Medienprodukte und Dienstleistungen entwickeln 

3 

B7.2 Geeignete Technologien für die Medienproduktion evaluieren 3 

B7.3 Bedürfnisbasiert für die Entwicklung, Planung, Steuerung und Pro-
duktionskontrolle die entsprechenden Technologien verwenden  

2 

B7.4 Neue Medienprodukte in Zusammenarbeit mit Partnern entwickeln 3 

5.2.4 B8: Projekte planen und leiten 

Dipl. Managerinnen Medien HF/dipl. Manager Medien HF planen und führen anspruchsvolle 
Projekte oder Projektportfolio mit den verantwortlichen Anspruchsgruppen aus den Berei-
chen Gestaltung, Konzeption, Marketing, Dienstleistung, Produktion und Finanzen rund um 
die Entwicklung und Produktion von Medien. Geeignete Projektmanagement-Methoden sind 
ihnen vertraut und können situativ von ihnen angewandt werden.  

Medienprojekte sind geprägt durch Komplexität, Unsicherheit, Volatilität und Zielkonflikte. 
In diesem Spannungsfeld müssen auf der Grundlage zweckdienlicher Informationen begrün-
dete Entscheidungen gefällt werden. 

Handlungskompetenzen 

Nr.  Handlungskompetenz Niveau 

B8.1 Projekte und Projektportfolios der Medienproduktion eigenständig 
bis zur Ausführungsreife initiieren, planen und implementieren 

3 

B8.2 Projekte ziel- und ergebnisorientiert leiten 3 
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B8.3 Sich gegenseitig beeinflussende Faktoren berücksichtigen und mögli-
che Veränderungen in der gesamten Wertschöpfungskette der Medi-
enproduktion antizipieren und entsprechende Massnahmen 
einleiten 

4 

B8.4 Die Erfolgsfaktoren berücksichtigen und Abweichungen eines Medi-
enprojektes gegenüber der Planung kontinuierlich in Bezug auf Zu-
sammenarbeit im Team, Planung der Ressourcen, Umweltbelastung, 
Kostenkontrolle usw. überprüfen 

3 

B8.5 Eine Risiko- und Anspruchsgruppenanalyse durchführen und die Er-
gebnisse in der Planung berücksichtigen 

3 

B8.6 Grundlagen für Projektentscheide erarbeiten 3 

B8.7 Innerhalb des Projektes eine durchgängige und transparente Kom-
munikation mit den Stakeholdern sicherstellen 

3 

B8.8 Projektmethoden auf die Organisationskultur abstimmen 3 

B8.9 Sich je nach Aufgabenbereich initiativ und kreativ an Projekten betei-
ligen 

3 

B8.10 In interdisziplinären Projekten teamorientiert mitarbeiten 3 

B8.11 Projekterfolg analysieren und dokumentieren 2 

5.2.5 B9: Führungsverantwortung übernehmen 

Dipl. Managerinnen Medien HF/dipl. Manager Medien HF führen Teams und Arbeitsgruppen 
mit oft interdisziplinärer Zusammensetzung rund um die Medienproduktion. Sie überneh-
men fachliche wie auch personelle Führungstätigkeiten. Dabei gehen sie mit den unter-
schiedlichsten Anforderungen um, die durch Mensch, Technik und Organisation an sie 
gestellt werden. Umgang mit Konflikten sowie die Bewältigung von anspruchsvollen Kommu-
nikationssituationen gehören zu ihrem Berufsalltag. Als Führungskräfte zeichnen sie sich 
auch für das Arbeitsklima, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sowie für den Schutz sen-
sibler Daten verantwortlich.  

Einerseits geht es darum, qualitativ hochstehende Arbeitsergebnisse zu erzielen, anderer-
seits unter Berücksichtigung von Regelungen und Normen die Arbeitssicherheit zu garantie-
ren und entsprechende Massnahmen umzusetzen. Ressourcen sollen sorgfältig und sparsam 
genutzt und die Umwelt sowie das Klima verantwortungsbewusst geschützt werden. 

Handlungskompetenzen 

Nr.  Handlungskompetenz Niveau 

B9.1 Arbeitspsychologische Grundsätze im Umgang mit Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern berücksichtigen sowie sozial und verantwortungs-
voll handeln 

4 

B9.2 Zusammenarbeit im Team rollengerecht reflektieren und Regeln ver-
einbaren 

3 

B9.3 Die eigene Rolle als Mitarbeitende oder als Führungsperson in der 
Organisationsform reflektieren, wahrnehmen und ausgestalten 

3 
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B9.4 Interpersonelle Konflikte und schwierige individuelle Situationen er-
kennen, ansprechen und konstruktiv an Lösungen mitarbeiten 

3 

B9.5 Die Kommunikation und Zusammenarbeit unter Berücksichtigung re-
levanter Genderfragen, der Diversität und interkulturellen Gegeben-
heiten gestalten 

4 

B9.6 Die Motivation im Team fördern und dieses zu Höchstleistungen be-
fähigen 

3 

B9.7 Die eigene Führungspraxis reflektieren und weiterentwickeln 3 

B9.8 Das eigene Handeln gegenüber Dritten an Respekt und Toleranz aus-
richten 

2 

B9.9 Arbeitssicherheit, Umweltschutz und Gesundheitsschutz der Mitar-
beitenden im eigenen Wirkungsbereich als Vorgesetzte/Vorgesetzter 
verantworten und gestalten 

3 

B9.10 Datensicherheit und IT-Security in seiner Bedeutung wahrnehmen 
und im eigenen Wirkungsbereich als Vorgesetzte/Vorgesetzter um-
setzen 

3 

5.2.6 B10: Bei der Medienproduktion nachhaltig handeln 

Dipl. Managerinnen Medien HF/dipl. Manager Medien HF berücksichtigen bei all ihren Pla-
nungen, Konzeptionen und Entscheidungen ökologische, ökonomische und soziale Aspekte. 
Mit ihrer Arbeit setzen sie in konkreten Medienproduktionen Aspekte einer Umwelt- und 
Energiestrategie des Bundes um. Diese erfordert nebst nachhaltigem Verhalten im Alltag 
häufig auch eine technische Innovation. Mit ihrem verantwortungsvollen Handeln als Füh-
rungskräfte beteiligen sie sich aktiv an der Erreichung der Energie- und Umweltziele des Bun-
des. 

Handlungskompetenzen 

Nr.  Handlungskompetenz Niveau 

B10.1 Medienproduktionsprozesse bezüglich Energieeffizienz und Umwelt-
verträglichkeit evaluieren 

3 

B10.2 CO2-neutrale Energieträger bei der Medienproduktion evaluieren 
und einsetzen 

3 

B10.3 Eine mögliche Wiederverwertung von Materialien bereits bei der 
Entwicklung berücksichtigen 

3 

B10.4 Einsatz von Material und natürlichen Ressourcen überwachen und 
Massnahmen zum Ersatz und zur Minimierung des Einsatzes von um-
weltschädigenden Materialien sowie zur Schliessung von Material-
kreisläufen ergreifen 

3 

B10.5 Einsatz von Energie in ihren Tätigkeiten reduzieren und die Nutzung 
fossiler Energieträger vermeiden 

3 

B10.6 Tätigkeiten an den Kriterien ökonomischer, technischer, sozialer, 
ökologischer und ethischer Richtlinien ausrichten und damit nachhal-
tig wirken 

3 
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6 Angebotsform und Lernstunden 

6.1 Angebotsformen 

Bildungsgänge können vollzeitlich oder berufsbegleitend angeboten werden. 

Die vollzeitlichen Bildungsgänge dauern inklusive Praktika mindestens zwei Jahre, die berufs-
begleitenden Bildungsgänge mindestens drei Jahre (vgl. Art. 29 Abs. 2 BBG). 

Für die folgenden Bildungsgänge gelten die nachstehenden Mindestzahlen an Lernstunden 
im Sinne von Artikel 42 Absatz 1 BBV: 

• Für Bildungsgänge, die auf einem einschlägigen eidgenössischen Fähigkeitszeugnis 
aufbauen: 3600 Lernstunden; davon müssen mindestens 2880 Lernstunden aus-
serhalb von praktischen Bildungsbestandteilen stattfinden 

• Für Bildungsgänge, die nicht auf einem einschlägigen eidgenössischen Fähigkeits-
zeugnis aufbauen: 5400 Lernstunden; davon müssen mindestens 3600 Lernstun-
den ausserhalb von praktischen Bildungsbestandteilen stattfinden. 

Bildungsanbieter können im Rahmen von max. 10% der Gesamtlernstunden inhaltliche 
Schwerpunkte bzw. Vertiefungen setzen. Diese sind im Schullehrplan mit den entsprechen-
den zusätzlichen Kompetenzen zu beschreiben. Der geschützte Titel des Bildungsgangs bleibt 
unverändert. 

6.2 Aufteilung der Lernstunden 

6.2.1 Lernstundenverteilung auf die Kompetenzbereiche 

Bereiche Anteil Lernstunden 

Kompetenzbereiche A1-A4  15% - 30% 

Kompetenzbereiche B5-B10 60% - 85% 

Inhaltlicher Schwerpunkt des Bildungsanbieters  
(Option) 

max. 10% 

Total: Soll 100% 
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6.2.2 Aufteilung der Lernstunden auf schulische und praktische Bildungsbestandteile 

Der vorliegende Rahmenlehrplan unterscheidet folgende Bildungsbestandteile: 

Kontaktstudium 

Beschreibung Beispiele Indikatoren 

Analoge wie digitale syn-
chrone Begleitung von Klas-
sen, Gruppen oder 
Einzelpersonen durch Lehr-
personen 

 

Klassischer Präsenzunter-
richt 

Labor 

Betreute Gruppenarbeiten 

Synchrone Webinare 

Analoge oder digital vermit-
telte Begleitung Einzelner 
oder Kleingruppen 

Begleitete Laborarbeiten o-
der Feldarbeiten 

Begleitete Ausbildung an Si-
mulatoren oder im Kom-
mandoraum 

Formative Lernkontrollen 

Zeitlich nachvollziehbare 
Arbeit von Lehrpersonen 
mit Studierenden 

Angeleitetes Selbststudium 

Beschreibung Beispiele Indikatoren 

In Auftrag gegebene Lern-
aufgaben, die von Einzelnen 
oder Gruppen in einem vor-
gegebenen Zeitrahmen ge-
löst werden. 

Übungen 

Aufgabenstellung 

Vorstrukturierte Leseauf-
träge 

Tutorials 

Interaktive Videos 

Rechercheaufträge 

Transferaufgaben 

Praktikumsaufgaben 

Angeleitete Laboraufgaben 
oder Feldaufgaben 

Aufgabenstellungen 

Curriculare Verankerung 
beim Schullehrplan 

Verknüpfung mit Kontakt-
studium 
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Individuelles Selbststudium 

Beschreibung Beispiele Indikatoren 

Individuelles und selbstge-
steuertes Lernen, das der 
Zielerreichung des Bildungs-
ganges dient. 

Vor- und Nachbereitung 

Prüfungsvorbereitungen 

Allgemeine Lernzeiten 

Interessengesteuerte Arbei-
ten (Vertiefung) 

Selbständige Laborarbeiten 
oder Feldarbeiten 

Individuelle Lernzeiten (be-
richteter Aufwand von Stu-
dierenden) 

Praxis 

Beschreibung Beispiele Indikatoren 

Praxis in einschlägiger Be-
rufstätigkeit. 

Praxistätigkeit in einschlägi-
gen Tätigkeitsbereichen 
(mind. 50%) 

Berufsbegleitende Ausbil-
dung 

Konzept der Überprüfung 
durch die Bildungsanbieter 

Max. 720 h anrechenbar bei 
3600 Lernstunden oder 
max. 1800 h anrechenbar 
bei 5400 Lernstunden 

Praktika 

Beschreibung Beispiele Indikatoren 

Arbeiten im praxisorientier-
ten oder realen Arbeitsfeld 
begleitet von Fachkräften 

Praxisarbeiten unter Beglei-
tung von Fachkräften zum 
Erwerb der beruflichen 
Handlungskompetenzen 

Praxisarbeiten in Werkstät-
ten und Labors 

Praktische Arbeiten an Pro-
jekten in der Bildungsinsti-
tution 

Praktikum im realen Ar-
beitsfeld 

Vollzeitausbildung 

Konzept zur Aufsicht der 
Praktikumsbetriebe/-stel-
len/-orte 

Maximal 720 h anrechenbar 
bei 3600 Lernstunden oder 
max. 1800 h anrechenbar 
bei 5400 Lernstunden 
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Qualifikationsverfahren 

Beschreibung Beispiele Indikatoren 

Summative Lernerfolgskon-
trollen und Prüfungen 

Semesterprüfungen 

Zwischenprüfungen 

Kompetenznachweise 

Diplomprüfungen 

Diplomarbeiten 

Bewertete Semesterarbei-
ten 

Bewertete Arbeiten; Pro-
motionsrelevanz; in Prü-
fungs- und Diplomprüfungs-
reglementen mit quantitati-
ven Angaben erwähnt 
(ohne Prüfungsvorberei-
tung) 

Die Anteile der Lernstunden teilen sich auf die verschiedenen schulischen und praktischen 
Bildungsbestandteile wie folgt auf:  

 Mit einschlägigem EFZ Ohne einschlägiges EFZ 

Bildungsbestandteile Lernstun-
den 

Berufsbe-
gleitend 

Lernstun-
den 

Vollzeit 

Lernstun-
den 

Berufsbe-
gleitend 

Lernstun-
den 

Vollzeit 

Kontaktstudium 

davon Präsenzunterricht vor-
Ort 

Mind. 1500 

mind. 500 

Mind. 1500 

mind. 500 

Mind. 1900 

mind. 700 

Mind. 1900 

mind. 700 

Angeleitetes Selbststudium Mind. 400 Mind. 400 Mind. 500 Mind. 500 

Individuelles Selbststudium Mind. 200 Mind. 200 Mind. 300 Mind. 300 

Qualifikationsverfahren Mind. 300 Mind. 300 Mind. 300 Mind. 300 

Total Lernstunden ohne Pra-
xis* 

Mind. 2880 Mind. 2880 Mind. 3600 Mind. 3600 

Berufspraxis und Praktika 

Praxis (berufsbegleitend min-
destens 50% Beschäftigung) 

Max. 720  Max. 1800  

Praktika  Max. 720  Max. 1800 

Total Soll gemäss Art. 3 MiVo-
HF  

Mindestens 
3600 

Mindestens 
3600 

Mindestens 
5400 

Mindestens 
5400 

*Das Mindesttotal von 2880 Lernstunden bzw. von 3600 Lernstunden muss erreicht werden. 
Es steht den Bildungsanbietern frei, bei welchen Bildungsbestandteilen mehr als die vorgege-
bene Anzahl Mindestlernstunden angesetzt werden. 



Rahmenlehrplan «Medienmanagement» 
 

Seite 27 von 33 
 

7 Zulassungsbedingungen 

7.1 Grundlagen 

Die Bildungsanbieter sind für das Zulassungsverfahren zuständig und reglementieren dieses 
unter Beachtung der rechtlichen Grundlagen (BBG, BBV, MiVo-HF und vorliegender RLP) in 
ihrem Studienreglement.  

7.2 Zulassung für Bildungsgänge mit einschlägigem EFZ (3600 Lernstunden) 

Für den Bildungsgang «Medienmanagement» gelten die nachstehenden beruflichen Grund-
bildungen als einschlägig. Enthalten sind in dieser Liste die aktuellen Berufsbezeichnungen.  

Eingeschlossen sind die Berufsbezeichnungen vormaliger beruflichen Grundbildungen, die im 
Zuge einer Teilrevision (Teilüberarbeitung eines Berufes) oder einer Totalrevision (Gesamt-
überarbeitung eines Berufes) umbenannt oder ergänzt wurden. 

Einschlägige berufliche 
Grundbildung mit EFZ 

Formation professionnelle  
initiale avec CFC correspondant 

Formazione professionale di 
base con AFC pertinente 

Polygrafin 
Polygraf 

Polygraphe 
Polygraphe 

Poligrafa 
Poligrafo 

Medientechnologin 
Medientechnologe  

Technologue en médias 
Technologue en médias 

Tecnologa dei media 
Tecnologo dei media 

Printmedienverarbeiterin 
Printmedienverarbeiter 

Opératrice de médias imprimés 
Opérateur de médias imprimés 

Operatrice postpress 
Operatore postpress 

Interactive Media Designer 
Interactive Media Designer 

Interactive Media Designer 
Interactive Media Designer 

Interactive Media Designer 
Interactive Media Designer 

Verpackungsdruckerin 
Verpackungsdrucker  

Imprimeuse d’emballage 
Imprimeur d’emballage 

Stampatrice di imballaggi 
Stampatore di imballaggi 

Grafikerin 
Grafiker 

Graphiste 
Graphiste 

Grafica 
Grafico 

Gestalterin Werbetechnik 
Gestalter Werbetechnik 

Réalisatrice publicitaire 
Réalisateur publicitaire 

Operatrice pubblicitaria 
Operatore pubblicitaria 

Fotofachfrau 
Fotofachmann 

Spécialiste en photographie 
Spécialiste en photographie 

Specialista in fotografia 
Specialista in fotografia 

Fotografin 
Fotograf 

Photographe 
Photographe 

Fotografa 
Fotografo 

Polydesignerin 3D 
Polydesigner 3D 

Polydesigner 3D 
Polydesigner 3D 

Decoratrice 3D 
Decoratore 3D 

Mediamatikerin 
Mediamatiker 

Médiamaticienne 
Médiamaticien 

Mediamatica 
Mediamatico 
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Informatikerin 
Informatiker 

Informaticienne 
Informaticien 

Informatica 
Informatico 

Fachfrau Information und Do-
kumentation 
Fachmann Information und Do-
kumentation 

Agente en information documen-
taire 
Agent en information documen-
taire 

Gestrice dell'informazione e della 
documentazione 
Gestore dell'informazione e della 
documentazione 

7.3 Zulassung für Bildungsgänge ohne einschlägigem EFZ (5400 Lernstunden) 

Für die Aufnahme von Studierenden ohne einschlägigem EFZ muss mindestens ein Abschluss 
der Sekundarstufe II vorliegen. 

7.4 Sur-Dossier-Aufnahme 

Die Bildungsanbieter erarbeiten ein Konzept für eine «Sur-Dossier-Aufnahme» für Kandida-
tinnen und Kandidaten, die,  

a) für Bildungsgänge mit einschlägigem EFZ (3600 Lernstunden), kein einschlägiges EFZ 
aber eine gleichwertige Qualifikation zu einem einschlägigen EFZ vorweisen können. 

b) für Bildungsgänge ohne einschlägigem EFZ (5400 Lernstunden) eine gleichwertige 
Qualifikation zu einem Sekundarstufe II Abschluss vorweisen können. 

Das Konzept erfüllt folgende Anforderungen: 

• Aufzählung von gleichwertigen Qualifikationen zu EFZ resp. Sekundarstufe II Ab-
schluss  

• Kriterien zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten 
• Beschreibung des Beurteilungsprozesses 

Die «Sur-Dossier-Verfahren» sind von den Bildungsanbietern schriftlich zu dokumentieren 
und während mindestens fünf Jahren nach Ausbildungsstart aufzubewahren. 

7.5 Anrechenbarkeit von Bildungsleistungen 

Zugelassenen Studierenden können bereits erbrachte Bildungsleistungen angerechnet wer-
den. Für die anrechenbaren Bildungsleistungen gelten folgende Mindestbedingungen: 

• Die Bildungsleistungen wurden in der Regel auf der Tertiärstufe erworben. 
• Die Bildungsleistungen wurden nachweislich vom verantwortlichen Bildungsanbie-

ter oder von der Prüfungsträgerschaft geprüft. 
• Die Studierenden müssen den Nachweis erbringen 
• Der Nachweis ist höchstens fünf Jahre alt oder es kann nachgewiesen werden, dass 

die Qualifikation mittels Berufserfahrung aufrechterhalten wurde. 
• Bei Studierenden mit einer Berufsmatura oder einer gymnasialen Matura können 

Bildungsleistungen im Bereich der Handlungskompetenzbereiche A1-A4 angerech-
net werden. 

Die Bildungsanbieter erstellen ein Konzept zur Anrechnung von Bildungsleistungen und ent-
scheiden über die Anzahl anrechenbarer Lernstunden. Das abschliessende Qualifikationsver-
fahren gemäss Kapitel 9.1 muss absolviert werden. 
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8 Koordination von schulischen und praktischen Bil-
dungsbestandteilen 

Die dipl. Managerinnen/dipl. Manager Medien HF erreichen durch eine abgestimmte Koor-
dination der schulischen und praktischen Anteile der Ausbildung eine direkte Arbeitsmarkt-
fähigkeit. Ihre Fähigkeit, das naturwissenschaftliche und technische Hintergrundwissen mit 
den praktischen Aufgabenstellungen zu verbinden, macht sie zu Berufsleuten, die auf dem 
Arbeitsmarkt in hohem Masse gefragt sind.  

Um das zu erreichen, führen die Bildungsanbieter Übungen und Praktika durch. Diese vertie-
fen und ergänzen die Handlungskompetenzen und realisieren den Praxistransfer.  

Die Bildungsanbieter weisen in einem gesamtheitlichen didaktischen Konzept nach, wie sie 
diese Prozesse gezielt anleiten, begleiten, auswerten und im Qualifikationsverfahren bewer-
ten. Dabei greifen sie auf didaktische Instrumente wie zum Beispiel Fallstudien, authentische 
Situationen, Originalinstrumente, Laborarbeiten, Lerndokumentationen, Lernjournal oder 
Praktikumsberichte zurück. Im Schullehrplan wird das didaktische Konzept konkret umge-
setzt. Die Bildungsanbieter legen im didaktischen Konzept dar, wie sie den Transfer aus der 
Praxis und in die Praxis realisieren und die Koordination von schulischen und praktischen Tei-
len realisieren. Das didaktische Konzept enthält mindestens: 

• das Lehr-/Lernverständnis der Institution 
• die Zusammenarbeit und die Koordination mit der Praxis 
• das didaktische Design der Ausbildung 
• den Nachweis von Transferaufgaben im Schullehrplan 
• den Einbezug der Praxis im Qualifikationsverfahren 

Berufsbegleitender Bildungsgang  

Bei der berufsbegleitenden Ausbildung wird die berufliche Tätigkeit mit max. 720 Lernstun-
den (mit einschlägigem EFZ) oder max. 1800 Lernstunden (ohne einschlägiges EFZ) an die 
Ausbildungszeit angerechnet. Damit sich die schulische Bildung und die Berufstätigkeit wir-
kungsvoll ergänzen, müssen folgende Rahmenbedingungen eingehalten werden:  

• Während der Fachausbildung muss eine einschlägige berufliche Tätigkeit von min-
destens 50% ausgeübt werden.  

• Der Bildungsanbieter zeigt in den Lehrplänen auf, welche Anteile für den Praxis-
transfer vorgesehen sind und mit welchen Methoden die Praxiskompetenz syste-
matisch und aufbauend gefördert wird.  

Vollzeitlicher Bildungsgang  

Beim Vollzeitstudium wird die praktische Bildung mit max. 720 Lernstunden (mit einschlägi-
gem EFZ) und max. 1800 Lernstunden (ohne einschlägige EFZ) angerechnet. Die Bildungsan-
bieter erlassen ein detailliertes Praktikumsreglement mit mindestens folgenden Punkten: 

• Wahl und Ausgestaltung der Praktika 
• Begleitung der Praktika durch Fachpersonal 
• Auswertung der Praktika mit Anrechnung der Ergebnisse an die Qualifikation  
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9 Qualifikationsverfahren 

9.1 Abschliessendes Qualifikationsverfahren 

Das abschliessende Qualifikationsverfahren besteht mindestens aus: 

a. einer praxisorientierten Diplomarbeit; und 
b. mündlichen oder schriftlichen Prüfungen. 

 

Zusätzlich gelten folgende Bestimmungen:  

• Die Diplomarbeit enthält ein Thema aus dem Bereich der berufsspezifischen Kom-
petenzen (Bereich B) mit einem praktischen beziehungsweise wirtschaftlichen 
Nutzen. 

• Die Diplomarbeit wird präsentiert und es findet ein Expertengespräch statt. 
• Die Diplomarbeit kann einmal wiederholt werden. Die Wiederholung erfolgt mit 

einem neuen Thema. 

In den abschliessenden Qualifikationsverfahren wirken Expertinnen und Experten aus der 
Praxis mit. Die Expertinnen und Experten können von den Organisationen der Arbeitswelt 
gestellt werden. 

9.2 Studienreglement 

Der Bildungsanbieter erlässt ein Studienreglement, das folgende Elemente umfasst: 

• Zulassungsverfahren 
• Struktur des Bildungsgangs 
• Promotion 
• Abschliessendes Qualifikationsverfahren 
• Rechtsmittelweg 

Im Studienreglement ist u.a. sowohl die Promotion bzw. der Weg ans abschliessende Quali-
fikationsverfahren zu regeln wie auch das abschliessende Qualifikationsverfahren selbst. 

 

Folgende Kriterien müssen im Studienreglement bezüglich abschliessendem Qualifikations-
verfahren erfüllt sein: 

• Die Prüfungsorganisation mit Prüfungsverantwortung ist beschrieben. 
• Die Prüfungsteile des abschliessenden Qualifikationsverfahren sind beschrieben 

und erfüllen die Mindestvorgaben von Kapitel 9.1. 
• Die Zulassungsbedingungen des abschliessenden Qualifikationsverfahren sind be-

schrieben. 
• Ein unabhängiges Gremium, das die Ergebnisse des Abschlussqualifikationsverfah-

rens erwahrt, ist gebildet.  
• Jeder Prüfungsteil des abschliessenden Qualifikationsverfahrens wird mindestens 

je von einer Lehrperson des Bildungsanbieters und einer Expertin/einem Experten 
aus der Praxis beurteilt.  
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• Die Entscheidungsfindung bei der Beurteilung ist geklärt. 
• Die Bestehensnorm ist beschrieben. 
• Der Rechtsmittelweg ist beschrieben. 
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10 Schlussbestimmungen 

10.1 Aufhebung der Fachrichtung «Medien» vom bisherigen Rahmenlehrplan Technik 

Die Fachrichtung «Medien» im Rahmenlehrplan Technik vom 24. November 2010 wird auf-
gehoben. 

10.2 Übergangsbestimmungen  

10.2.1 Überprüfung der Anerkennung  

Bildungsanbieter, welche gestützt auf den Rahmenlehrplan Technik vom 24. November 2010 
einen anerkannten Bildungsgang in der Fachrichtung Medien anbieten, müssen innerhalb 
von 18 Monaten nach Inkrafttreten des vorliegenden Rahmenlehrplans ein Gesuch um Über-
prüfung der Anerkennung stellen (Art. 22 MiVo-HF).  

10.2.2 Titel 

Personen, die vor dem Inkrafttreten des vorliegenden Rahmenlehrplans den Titel «dipl. Tech-
nikerin HF Medien», bzw. «dipl. Techniker HF Medien» erworben haben (Rahmenlehrplan 
vom 24. November 2010), sind berechtigt, den Titel «dipl. Managerin Medien HF» bzw. «dipl. 
Manager Medien HF» gemäss Ziff. 2 des vorliegenden Rahmenlehrplans zu tragen; ein neues 
Diplom wird nicht ausgestellt. 

10.3 Inkrafttreten 

Der vorliegende Rahmenlehrplan tritt mit der Genehmigung durch das SBFI in Kraft. 
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